
Kath. Kirchgemeinde Birmensdorf Kirchgemeindeversammlung vom 25. Juni 2019

Traktandum 3 - Anpassung Vergütung Kirchenpflege

Grund- und Ressortvergütung Kirchenpflege

Ressort Name Grund-

vergütung

Ressort-

vergütung

Grund-

vergütung

Ressort-

vergütung

Bemerkungen

Präsidiales Stephanie Ehrensberger 1’500.00              3’500.00              1’600.00          3’600.00          

Liegenschaften Marko Garic 1’500.00              3’500.00              1’600.00          3’600.00          

Finanzen Andreas Schäppi 1’500.00              3’500.00              1’600.00          3’600.00          

Kommunikation Pia Mayer 1’500.00              2’000.00              1’600.00          2’100.00          

Personelles Michael Faske 1’500.00              2’000.00              1’600.00          2’100.00          

Aktuariat vakant 1’500.00              2’000.00              1’600.00          2’100.00          

Weitere Aufgaben, welche durch die Kirchenpflege wahrgenommen werden

Kontakt GZB Andreas Schäppi 500.00                 500.00             

Pfarreirat Pia Mayer 500.00                 500.00             

Sicherheitsbeauftragte Stephanie Ehrensberger 500.00                 500.00             

Datenschutzbeauftragter Michael Faske 500.00                 500.00             

IT Verantwortlicher Marko Garic 500.00                 500.00             

Tag- und Sitzungsgelder Kirchenpflege

Betrag in CHF

Einfache Sitzung 65
(ordentliche)
Halbtagessitzung 120

Tagessitzung 220

Finanzielle Auswirkungen

Antrag der Kirchenpflege

Birmensdorf, 19. Mai 2026

Namens der Kirchenpflege

sig. Stephanie Ehrensberger, Präsidentin sig. Andreas Schäppi, Finanzvorstand

Zurzeit gültig Vorschlag ab 1.7.2026

Zurzeit gültig

Sitzungsdauer 

Die folgende Sitzungsvergütung der Kirchenpflege gilt seit 1.1.2010.

Die Vergütungen gelten pro Rechnungsjahr (Jan-Dez) und werden pro rata berechnet (auf Monate genau). Daran soll sich nichts 

ändern.

Die folgenden Grund- resp. Ressortvergütungen der Kirchenpflege sind seit 2020 gültig (Beschluss der KGV vom Juni 2020).

Die Kirchenpflege hat den vorliegenden Vorschlag zur Anpassung der Vergütung der Kirchenpflege an ihrer Sitzung vom 19. Mai 2026 

besprochen.

Wir ersuchen die Stimmberechtigten, die Anpassung der Vergütung der Kirchenpflege gemäss Vorschlag zu genehmigen.

Die finanziellen Auswirkungen der vorgeschlagenen Anpassungen werden gering sein (CHF 1'000.- pro Jahr). 

keine Änderung

Erhöhung um 

je CHF 100.-

kompletter Tag oder Nachmittag/

Abend tangiert wird

Die Sitzungsvergütung benötigt aus Sicht der Kirchenpflege keine Anpassungen.

bis 3 Stunden 

zwischen 3 und 5 Stunden bzw. wenn

ein kompletter Vor- /Nachmittag

oder Abend tangiert wird

über 5 Stunden bzw. wenn ein

Für die neue Legislaturperiode soll die Vergütung leicht angepasst werden.
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